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Von dem Landesertrag der Einkommenſteuer in Höhe von rund 15 Millionen ( 15157354,34 )
Mark haben über 1 Million Mark aufgebracht die Amtsbezirke Mannheim ( 3 726 832 A6) , Karls⸗

vuhe ( 1984201 ) , Freiburg (1 157 436 ) und Pforzheim ( 1054287 ) . Davon - Haben die zugehörigen
Amtsſtädte aufgebracht : Mannheim 8 483 975 / , Karlsruhe 1866 303 / , Freiburg 1074046 Mo
und Pforzheim 922 334 /½ . Der Ertrag der 6 größten Städte des Landes macht 8392 947/ ,
ſomit über die Hälfte ( 55,36 0/ ) des Geſamtertrags aus , der Ertrag der weiteren 8 größeren Städte
1839981 Mo oder 8,84/ , der Ertrag der Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwiſchen 4000 und
10 000 . Perjonen 1014541 / oder 6,30 ½ und der Ertrag des ſonſtigen Landes 4412883 Mb
oder 29,11/ . Im Landesdurchſchnitt iſt unter Ausſcheidung der juriſtiſchen Perſonen auf einen
Steuerpflichtigen ein Steuerertrag von 33,29 Ao entfalen : In den 42 Gemeinden mit über

4000 Einwohnern iſt der auf einen Steuerpflichtigen leinſchließlich juriſtiſcher Perſonen ) durch⸗
ſchnittlich entfallende Ertrag weitaus am größten in der Stadt Donaueſchingen mit 114,36 0

geweſen ; einen durchſchnittlichen Ertrag von über 50 haben außerdem gehabt Baden mit
19,94 b , St : Blafien mit 70,11 A, Heidelberg mit 62,09 Mb; Freiburg mit 60,59 Ab, Stadt Kehl
( 8284 Einwohner ) mit 59,41 , Mannheim mit 58,60 do, Weinheim mit 56,586 ; Pforzheim
mit 54,68 o , Rarlsruhe mit 58,94 M und Schopfheim ( 3830 Einwohner ) mit 50,61 b :

j Der Anteil der einzelnen Steuerſtufen am Landesertrag hat betragen für die I : - Stufe
(ſteuerlich geringſtes Einkommen ) 2,50 Yoy fix die II . 27,18 ¼, die III . 11½40 %, die IV . 42,68 %½,
die V. 12,04/ , die VI . 13,71/ , und für die VII . ( Rieſeneinkommen ) 19,88 0/ . Die 244 Perſonen
der VII . Stufe haben alſo nahezu / der ganzen Einkommenſteuer aufzubringen gehabt , wohin⸗
gegen ihr Einkommensanteil noch nicht Fomdes Landeseinkommens betrug .

5 . Die Steuern der konfeſſionellen Verbände des Großherzogtums
im Jahr 1908 .

Die Grundſätze der neuen badiſchen Vermögensſteuergeſetzgebung , die durch die Orts - und

Landes⸗Kirchenſteuer -Geſetze vom 20 . November 1906 auch in der Beſteuerung für die kirchlichen
Bedürfniſſe zur Geltung gelangt ſind , haben erſtmals im Jahr 1908 Anwendung gefunden .

Bei der Umlegung der Steuern für allgemeine kirchliche Bedürfniſſe , welche die im Groß⸗
herzogtum wohnenden Bekenner der beſteuernden Kirche aufzubringen haben , ſind die im Staats —
ſteuerkataſter feſtgeſtellten Vermögens⸗ und Einkommenſteueranſchläge mit der Beſonderheit als maß —
gebend erklärt , daß die Vermögensſteueranſchläge unter 3000 / und die Einkommenſteueranſchläge
unter 250 M6 ( 1000 / ſteuerbares Einkommen ) ſteuerfrei bleiben . Dem Steuerfuß war eine
Höchſtgrenze geſetzt von jährlich 1 / Vermögensſteuer und 259 Einkommenſteuer ,

Von der Beſteuerungsbefugnis für allgemeine kirchliche Bedürfniſſe haben im Jahr 1908
die vereinigte evangeliſch -proteſtantiſche Kirche , die römiſch⸗katholiſche Kirche und die iſraelitiſche
Religionsgemeinſchaft , Gebrauch gemacht ; die altkatholiſche Religionsgemeinſchaft hat Landeskirchen⸗
ſteuer nicht erhoben .

i! Von den Geſamtvermögensſteueranſchlägen des Landes im Betrag von 8 778 693 436 Mo

ſtanden zur Verfügung dem Steuerzugriff der evangeliſchen Landeskirche 2 972 882 700 / oder

33,90ö/, der katholiſchen Kirche 2 605 885˙000 Ab oder 29,68 %, der Landesſynagoge 512 800 650 /
oder 5,84 %,ͤ den 3 Verbänden insgeſamt alſo 6091568 350 / oder 69,38 . Von der Ge—⸗
ſamtſumme der Einkommenſteueranſchläge des Großherzogtums in Höhe von 875 627782 b

onnten von der evangeliſchen Kirche 191476 860 oder 21,87 9/ , von der katholiſchen Kirche
58 273 565 Jb oder 17,50 %, und von der Landesſynagoge 34 328 340 AM oder 3,92 / , ins —

geſamt alfo 379078765 / oder 43,29 zur Landeskirchenſteuer herangezogen werden .
Im Vergleich zur Anzahl ihrer Bekenner zeigen die Anteile der einzelnen Religionsgemein —

ſchaften an den für Landeskirchenſteuern verfügbaren Werten eine merkliche Abweichung . Die Zahl
der Angehörigen der drei in Betracht kommenden Konfeſſionen berechnet ſich für 1908 auf

069 649 Perſonen . Die Bekenner der evangeliſchen Landeskirche machen hierbei 792218 oder
3838 0) dieſer Geſamtzahl aus , die Katholiken 124495 oder 60,31 %% und die Angehörigen der

andesſynagoge 26 936 oder 131 fo. Der Anteil an den dem Steuerzugriff der drei Konfeſſionen
ünterworfenen Vermögensſteueranſchlägen von 6091 ' 568 350 beträgt jedog für die evangeliſche

irche 48,30 %, für die katholiſche Kirche 42,78 / und für die Landesſynagoge 8,42/ . Nach
er Verteilung der kirchlich ſteuerbaren Einkommmensanſchläge von 379 078 765 / verſchiebt ſich
AS Verhältnis abermals zuungunſten der Katholiken ; es beträgt für die evangeliſche Kirche
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50,51/ , für die katholiſche 40,43 / und für die Landesſynagoge 9,06 %. Demgemäß entfällt

durchſchnittlich auf einen Bekenner ein Vermögensſteueranſchlag von 3752,1 / bei der evangeliſchen ,
yon 2093,21 / bei der katholiſchen Kirche , von 19 037,74 Mo bei der Landesſynagoge , und ein Ein⸗

kommenſteueranſchlag von 241,70 / bei der evangeliſchen , 123,10 / bei der katholiſchen Kirche ,

1274,44 / bei der Landesſynagoge . Die Zahl der tatſächlich Steuerpflichtigen iſt hierbei natürlich

außer Betracht gelaſſen .
Wenn wir den Steuerkommiſſärbezirk Stadt Maunheim herausgreifen , wo ſich für die drei

Konfeſſionen die abſolut größten Einkommensſummen , für die evangeliſche Landeskirche und die

Landesſynagoge außerdem die abſolut höchſten Vermögensſteueranſchläge vorfinden , dann zeigt ſich
folgendes Verhältnis : Der Anteil an der Geſamtheit der Bekenner der drei Konfeſſionen beträgt

für die evangeliſche Landeskirche 5 1,86 p , fitx die katholiſche Kirche 44,36 y und für die Landes -

ſynagoge 3,76 / . Von den für kirchliche Beſteuerung verfügbaren Geſamtvermögensſteueranſchlägen
entfallen auf die evangeliſche Kirche 435 205700 / oder 52,4/ , auf die katholiſche Kirche
140 698 400 Mb oder 17,02 9 und auf die Landesſynagoge 250 849 400 Mo oder 30,34 oy.
Etwas günſtiger iſt die katholiſche Kirche geſtellt im Anteil am ſteuerbaren Einkommen ; von den

Geſamtanſchlägen der drei Konfeſſionen ſtehen zur Verfügung der evangeliſchen Kirche 39009 240

ober 53,30 %, der fatholifchen 16900280 6 oder 23,10 und der Qandesfynagoge 17 267625 Mb

oder 23,0 9 . Auf die einzelnen Konfeſſionsangehörigen in Mannheim verteilt , ergeben dieſe
Summen als Vermögensſteueranſchlag 4847 / . auf einen Bekenner der evangeliſchen , 1832 e

der katholiſchen Kirche , 52 777 / der Landesſynagoge , und als Einkommenſteueranſchlag 434½ JMe

bei der evangeliſchen , 220 / bei der katholiſchen Kirche und 3633 / bei der Landesſynagoge .
Der Aufwand für allgemeine kirchliche Bedürfniſſe , deſſen Deckung durch Steuern erfolgt iſt ,

belief ſich bei der vereinigten evangeliſch -proteſtantiſchen Kirche auf 637 374 / , bei der katholiſchen

Kirche auf 564581 / / und bei der iſraelitiſchen Religionsgemeinſchaft auf 65 800 1 . Zur

Erzielung dieſer Summen war als Stenerfuß feſtgeſetzt in der evangeliſchen und katholiſchen Kirche

je 1 auf 100 / Vermögensſteueranſchlag und je 20 % auf 100 A Einkommenſteueranſchlag ,
in der Landesſynagoge 0,as und 12

6. Die Hagelſchüäden in Baden im Jahr 1908 .

Im Jahr 1908 gingen in Baden an 40 Tagen Hagelwetter nieder , die Schaden an land -

wirtſchaftlichen Nutzgewächſen verurſachten .
Der dadurch entſtandene Schaden beziffert ſich für das ganze Land auf 4748 385 Ab; davon

waren nur 801278 / oder rund der ſechſte Teil ( 16,8 // ) durch Verſicherung gedeckt ; es gingen

ſomit faſt 4 Millionen der badiſchen Landwirtſchaft endgültig verloren ; darunter befindet ſich aller —

dings ein Betrag von 12833014 / , der an Gewächſen entſtand , die nach den Verſicherungs —

bedingungen der mit dem Staate in Vertragsverhältnis ſtehenden Norddeutſchen Hagelverſicherungs

geſellſchaft nicht verſichert werden können ( Rebholz, Obſt , Obſtbäume , Wieſen , Gemüſe und Garten⸗

gewächſe ) . Im Jahr 1907 waren dagegen rund 28 /¼ und 1906 rund 33 „ durch Verſicherung

gedeckt.
Der Hagelſchaden des Jahres 1908 iſt faſt doppelt ſo hoch als der Durchſchuitt des Schadens

Der letzten 40 Jahre ( rund 2480 000 M6) ; das Jahr 1908 mif deshalb als ſchweres Hageljahr
bezeichnet werden ; weſentlich höhere Schäden weiſen nur die Jahre 1882 und 1905 auf mit rund

7 / und 8¾ Millionen ; annähernd gleich hoch wie 1908 war der Schaden in den Jahren 1872 ,

1873 , 1883 und 1897 ; im Jahr 1907 betrug er 2684036 b.

Die von den Schadenwettern betroffene Fläche beträgt im Jahr 1908 im ganzen 43 588 ha

bebauten Landes , das ſind 5,51 / der geſamten ertragenden Anbaufläche des Landes ; da die ver —

hagelte Fläche im Durchſchnitt des letzten Jahrzehnts nur 3,08 der Anbaufläche betrug , über —

treffen die Schäden des Jahres 1908 auch in der räumlichen Ausdehnung den Durchſchnitt ganz

bedeutend , wag aud ang der Bahl der betroffenen Gemarkungen erſichtlich iſt , die ſich im Jahr 1908

auf 440 (faſt / der Geſamtzahl ) beläuft , während ſie im Jahrzehntdurchſchnitt nur 269 beträgt⸗
Der ſchadenreichſte Hageltag im Jahr 1908 iſt der 5. Juni mit 1417151 / Shader ;

nicht viel weniger weiſt der 20 . Mai mit 1310515 / auf ; ſchwere Schäden brachte außerdem
der 5. Mai ( 833512 ) ; der 20 . Mai ( 305 750 A6) und der 5. Auguſt ( 209 676 “ ) . Über

50000 / Schaden entſtanden außerdem noch am 15 . Juli ( 91070 A6) , 2. September ( 88 659 ) ,

4. Juli ( 81830 M) md am 13 . Juni ( 62818 ) .
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